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Vorbemerkungen
Eine nähere Befassung mit der im Titel zu diesem Beitrag genannten Themenstellung setzt
eine Reihe von Vorklärungen voraus. Diese müssen einmal den Begriff der „Repression“
zum Gegenstand haben. Dem Konzept der „repressiven Haushaltskontrolle“ wird hier ein
weiteres Verständnis unterlegt, da die einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts nicht
nur Zwang und Sanktion zur Stabilisierung der Haushalte der Mitgliedstaaten vorsehen,
sondern in zumindest gleichem (wenn nicht sogar überwiegendem) Maße auf die Schaf-
fung von Transparenz, „Peer-Druck“ sowie freiwillige und geleitete Koordination setzen.
Dieser Ansatz geht zudem konform mit neueren Entwicklungen im internationalen Wirt-
schaftsrecht, die in Bezug auf die Einstufung von Durchsetzungsinstrumenten primär auf
die praktische Wirksamkeit dieser Mechanismen abstellen.1 Ein weites Begriffsverständnis
von „Repression“ soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Intention in der Verhinde-
rung von Ungleichgewichten und übermäßigen Defiziten liegt.
Des Weiteren ist der Begriff des „Unionsrechts“, wenn man in diesem Zusammenhang ein
vollständiges Bild gewinnen will, weit zu interpretieren, da hier einmal mit dem „Fiskal-
pakt“ (dem Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und
Währungsunion“) aus 2012 auch „begleitendes Unionsrecht“ zu berücksichtigen ist.2

Zum anderen ist die „repressive Haushaltskontrolle“ vielfach schon Teil des nationalen
Haushaltsrechts geworden, im Besonderen in Umsetzung des „Fiskalpakts“ (Tappe →  § 9
Rn. 59 ff.).
„Repressive“ Maßnahmen der Europäischen Union in einem mitgliedstaatlichen Kompe-
tenzbereich, hinsichtlich welchem die Mitgliedstaaten besonders hartnäckig souveräne
Ausschließlichkeitsrechte verteidigen, müssen naturgemäß immer wieder auf Widerstand
stoßen und unterlaufen und konterkariert werden, gerade wenn sich die Haushaltslage
aufgrund negativer wirtschaftlicher Entwicklungen auf mitgliedstaatlicher bzw. internatio-
naler Ebene zuspitzt. Die hier einschlägigen Regelungen wurden damit immer wieder zu
einer Reibungsebene nicht nur zwischen der Union und den Mitgliedstaaten, sondern
auch zwischen den Mitgliedstaaten (konkret zwischen haushaltsdisziplinaffinen und haus-
haltsdisziplinkonträren Mitgliedstaaten) sowie zwischen den zuständigen Unionsorganen
(Rat und Kommission). Die kontinuierliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen
diesen Akteuren – vor dem Hintergrund einer sich rasch verändernden Gesamtwirt-
schaftslage – hat sich auch auf der Ebene des positiven Rechts niedergeschlagen, das mitt-
lerweile aus zahlreichen Schichten besteht, die in vergleichender Schau gelesen werden
müssen, wenn das in diesem Bereich tatsächlich geltende Recht festgestellt werden soll.
Das Ergebnis ist eine äußerst intransparente Rechtslage, deren konkrete Anwendung auf-
grund der eingebauten Flexibilitätsklauseln noch zusätzlich hinsichtlich seiner Antizipier-
barkeit leidet.
Dieses Instrumentarium hat über die zwei Jahrzehnte seiner Anwendung ambivalente Er-
gebnisse geliefert: Auf der einen Seite sind die einschlägigen Normen vielfach umgangen,
verletzt und nachfolgend adaptiert worden. Von einer punktgenauen Einhaltung liegen
wir somit weit entfernt. Auf der anderen Seite waren diese Bestimmungen aber keines-
wegs totes Recht, ganz im Gegenteil. Diesen Bestimmungen kommt nämlich eine zentrale
Leitfunktion bei der Gestaltung der mitgliedstaatlichen Haushaltspolitik in Abstimmung
mit der Union zu. Sie haben die Grundlage geschaffen für einen intensiven Dialog zwi-

A.

1 Vgl. Hilpold in Reinisch ua, S. 185 ff.
2 Zu diesem „Sonderverfassungsrecht für die Eurozone“ vgl. Hufeld in Müller-Graff (Hrsg.), Europäisches

Binnenmarkt- und Wirtschaftsordnungsrecht (EnzEuR Bd. 4) → Bd. 4 § 24 Rn. 22. Der „Fiskalpakt“
hätte laut Art. 16 dieses Vertrages innerhalb von höchstens fünf Jahren in den Rechtsrahmen der EU
überführt werden sollen, was jedoch nicht geschehen ist.
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schen Union und Mitgliedstaaten, wobei letztlich auch die mitgliedstaatliche Wirtschafts-
politik in diesen Abstimmungsprozess miteinbezogen worden ist. Damit kam diesen Be-
stimmungen eine beachtliche stabilisierende und transparenzschaffende Rolle zu. Die
Corona-Krise und die damit verbundene Belastung der mitgliedstaatlichen Haushalte hat
jedoch zu einer Belastung ganz neuer Qualität für dieses Normsystem geführt, das in zen-
tralen Bereichen in seiner Wirksamkeit ausgesetzt worden ist (→  Rn. 73).3 Wie abschlie-
ßend zu zeigen sein wird, wird das repressive Instrumentarium nun in einen Konnex zu
Solidarität und Rechtsstaatlichkeit gestellt – und damit zu den großen Zukunftsfragen der
Europäischen Union.

Historische Voraussetzungen
Schon früh wurde die Errichtung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) als notwendiger, abschließender Baustein für die Schaffung einer Europäischen
Union identifiziert, deren fortlaufender Verdichtungsprozess sehr gut im aktuellen Kon-
zept der „immer engeren Union“ beschrieben wird. Mit dem „Werner-Plan“ des Jahres
1970 schien diese Vollendung in unmittelbare Reichweite gerückt zu sein: Darin war die
Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ieS bis 1980, unter Befür-
wortung einer Zentralisierung der Fiskalpolitik, vorgesehen (Issing →  § 1 Rn. 61). Der
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration wurde erkannt,4

wenngleich das genaue Zusammenwirken zwischen wirtschaftlicher und monetärer Inte-
gration offen blieb.5 Politische Widerstände, der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Sys-
tems, die Ölkrise und wohl auch die noch unzureichende theoretische Durchdringung die-
ser Materie verhinderten die Umsetzung dieses Plans.6 Der Delors-Plan des Jahres 1989
(Issing →  § 1 Rn. 71) war weit souveränitätsschonender formuliert, sollte aber dennoch
den Binnenmarkt über eine gemeinsame Währung mit Garantie der Preisniveaustabilität
abstützen. In Bezug auf die Wirtschaftspolitik war hingegen allein eine Koordinierung
vorgesehen. Die Fiskalpolitik sollte hingegen gemäß den Vorstellungen der deutschen Seite
– und durchaus im Einklang mit den damals vorherrschenden neoliberalen Konzeptionen
einer Selbststeuerung der Wirtschaft durch den Markt7 – nicht zentralisiert, sondern im

B.

3 Vgl. Europäischer Rat/Rat der EU, Erklärung der EU-Finanzministerinnen und -minister zum Stabilitäts-
und Wachstumspakt angesichts der COVID-19-Krise, 23.3.2020.

4 Vgl. Rat – Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Report to the Council and the Commission
on the realization by stages of economic and monetary union in the Community, 8.10.1970: „Economic
and monetary union means that the principal decisions of economic policy will be taken at Community
level and therefore that the necessary powers will be transferred from the national plane to the Commu-
nity plane. These transfers of responsibility and the creation of the corresponding Community instituti-
ons represent a process of fundamental political significance which entails the progressive development
of political cooperation. The economic and monetary union thus appears as a leaven for the development
of political union which in the long run it will be unable to do without.” VI. The Transition towards the
Final Objective, B., S. 26.

5 Zwei grundlegend unterschiedliche Schulen standen sich dabei gegenüber: die sog. „Ökonomisten“ und
die sog. „Monetaristen“. Die „Ökonomisten“, vertreten insbesondere durch Deutschland und die Nie-
derlande maßen der wirtschaftlichen Integration Priorität zu; die monetäre Integration sollte in der Folge
die „Krönung“ darstellen. Die „Monetaristen“, vertreten insbesondere von Frankreich und Italien, hiel-
ten eine monetäre Integration auch bei noch unvollendeter wirtschaftlicher Integration für möglich und
sinnvoll. Vgl. Lastra/Louis YEL 2013, 57 (64); Belke in Becker/Lippert, S. 754. Diese Kontroverse ist
zwar mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geraten und insbesondere ist die betreffende Terminologie
heute mit anderen Inhalten besetzt. Die zugrunde liegende Kontroverse hat aber nichts an Bedeutung ver-
loren.

6 Vgl. dazu Belke in Becker/Lippert, S. 753.
7 Lastra/Louis YEL 2013, 57 (61).
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mitgliedstaatlichen Zuständigkeitsbereich verbleiben.8 In der Substanz sollte damit ein
Kompromiss zwischen den Positionen der „Ökonomisten“ und der „Monetaristen“ ge-
funden werden: Die Einführung einer gemeinsamen Währung sollte schon vor einer voll-
ständigen wirtschaftlichen Integration ermöglicht werden, wobei aber in Bezug auf die
Wirtschaftspolitik unmittelbar Instrumente der Koordinierung, der Überprüfung, der Sta-
bilisierung und nötigenfalls der Sanktionierung greifen sollten.9 Das Konzept einer „asym-
metrischen“, „hinkenden“ Wirtschafts- und Währungsunion war somit ein bewusst ge-
startetes Experiment mit ungewissem Ausgang. Die Grundphilosophie entsprach jedoch
einerseits dem liberalen Zeitgeist der Gründungsperiode, die starkes Vertrauen in die Len-
kungskraft der Märkte setzte, und zum anderen erlaubte diese Vorgangsweise die Einfüh-
rung jenes Maximums an gemeinsamen wirtschaftspolitischen Instrumenten, das gerade
noch politisch durchsetzbar war. Zum „Wagnis der Asymmetrie“ vgl. Hufeld in Müller-
Graff (Hrsg.), Europäisches Binnenmarkt- und Wirtschaftsordnungsrecht (EnzEuR Bd. 4)
→ Bd. 4 § 24 Rn. 69.
Mit dem Vertrag von Maastricht wurden die Grundlagen für die Struktur der WWU ge-
schaffen, die nach wie vor weitgehend in dieser Form fortbestehen. Die Vermeidung über-
mäßiger Defizite sowie die grundsätzliche Vorgabe der Haushaltsdisziplin wurde in
Art. 104 c EGV geregelt (nunmehr Art. 126 AEUV), während das Defizitprotokoll (nun-
mehr Protokoll Nr. 12) die Nr. 5 trug. Das Defizitprotokoll ist seit dem Vertrag von Maas-
tricht unverändert geblieben. Der Inhalt des nunmehrigen Art. 126 AEUV hat geringfügi-
ge Änderungen durch den Vertrag von Lissabon (beruhend auf Art. III-184 VVE) erfah-
ren.10

Inwieweit die Wahrung von Haushaltsdisziplin eine Bestandsvoraussetzung für eine Wäh-
rungsunion ist und welche Kriterien dabei zu beachten sind, war schon vor der Errichtung
der WWU ein Streitgegenstand und diese Frage ist nach wie vor umstritten.
Die seit Maastricht maßgeblichen Referenzwerte von 3 % (Defizitgrenze) und 60 %
(Schuldengrenze), die hinsichtlich ihrer ökonomischen Begründung vielfach als unumstöß-
lich und autoritativ erachtet werden, sind tatsächlich eher zufällig gewählt und festge-
schrieben worden: Während die Delors-Kommission in ihrem Abschlussbericht keine Re-
ferenzwerte erwähnt, sind diese während der Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht
von den deutschen Unterhändlern unter Bezugnahme auf die damaligen deutschen verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben vertreten worden.11 Der Grenzwert von 60 % für den Schul-
denstand ist in einem zweiten Moment eingeführt worden, und zwar unter Bezugnahme
auf den durchschnittlichen Schuldenstand der damaligen 12 Mitgliedstaaten.12 Ein Zu-
sammenhang zwischen beiden Grenzwerten wird in der Form hergestellt, dass bei einem
nominalen Wachstum des BIP, beruhend auf 2 % Inflation und 3 % realem Wachstum, ein

8 Belke in Becker/Lippert, S. 755. Vgl. auch den „Delors-Bericht“ des Jahres 1989 (Committee for the
Study of Economic and Monetary, Report on economic and monetary union in the European Commu-
nity), Abs. 17, S. 17: „Even after attaining economic and monetary union, the Community would conti-
nue to consist of individual nations with differing economic, social, cultural and political characte-
ristics. The existence and preservation of this plurality would require a degree of autonomy in econo-
mic decision-making to remain with individual member countries and a balance to be struck between
national and Community competences.”

9 S. Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Report on economic and monetary uni-
on in the European Community, 17.4.1989, 11: „The success of the internal market programme hinges
to a decisive extent on a much closer coordination of national economic policies, as well as on more
effective Community policies. This implies that in essence a number of the steps towards economic and
monetary union will already have to be taken in the course of establishing a single market in Europe”.

10 Vgl. Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 3.
11 Vgl. Priewe Wirtschaftsdienst 2020, 538.
12 Priewe Wirtschaftsdienst 2020, 538 (539).
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durchschnittliches Defizit von 3 % den Schuldenstand konstant bei 60 % hält,13 womit
die dauerhafte Schuldentragfähigkeit gesichert wäre. Tatsächlich gibt es aber keine schlüs-
sigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über einen mittel- bzw. langfristig tragfähigen
Schuldenstand.14 Defizit, Wachstum, Schuldenstand und Inflation interagieren auf vielfäl-
tige Weise. Dabei feste Grenzwerte vorzugeben, ist kaum sinnvoll und würde „einen Ide-
alzyklus voraussetzen, den es nie gab“.15 Die Einhaltung der gegenwärtig sich aus dem
Zusammenspiel von Defizitprotokoll und Fiskalpakt ergebenden Defizit- und Schuldenre-
geln würde zu suboptimalen Ergebnissen führen. So schreibt Priewe:16 „Will man die Re-
geln des Fiskalpakts nach Erreichen der 60-Prozent-Obergrenzen anwenden, würde der
Schuldenstand bei einem strukturellen Defizit von 1,0 Prozent zu 30 Prozent konvergie-
ren, wenn man einen Wachstumstrend von 1,3 Prozent bei zwei Prozent Inflation unter-
stellt. Bei im Trend ausgeglichenem Budget tendiert der Schuldenstand zu null. Nach allen
erdenklichen Kriterien sind dies keine sinnvollen Ziele.“
Auch die Europäische Kommission hält an diesen Grenzwerten fest, ohne jedoch in eine
vertiefte Diskussion über deren ökonomische Begründung einzusteigen.17 Der Grund da-
für dürfte im Umstand zu finden sein, dass diese Werte leicht zu kommunizieren sind, die-
se mittlerweile breite faktische Akzeptanz gefunden haben und die – nachfolgend noch zu
erläuternden – breiten Anwendungsspielräume den Grenzwerten ihre Rigidität genommen
haben.
Die beschränkte Aussagekraft dieser Kriterien und ihre zusätzliche Relativierung hatten
aber auch zur Folge, dass diese nur begrenzt Garantien für die Bestandskraft der WWU
liefern können. Diese Stabilitätsfrage – ausgehend von der Geldwertstabilität bis hin zu
daraus fließender, breit definierter wirtschaftlicher Stabilität – war aber von Anfang an
aus mitgliedstaatlicher (deutscher) Sicht von konstitutioneller Bedeutung für den Bestand
der Europäischen Union und sie ist es nach wie vor.18 Auf dieser Grundlage wird nicht
nur das intensive Drängen Deutschlands auf die Schaffung von Stabilitätskriterien als ex-
ante-Bedingungen für die Etablierung der WWU von 1993 bis 1999 (bzw. auch nachfol-
gend für neu beitretende WWU-Mitglieder) in der Form von Konvergenzkriterien ver-
ständlich, sondern Deutschland musste schon aus verfassungsrechtlichen Gründen auf die
Etablierung einer wirtschafts- und währungsrechtlichen Stabilitätsgemeinschaft von dau-
ernder Natur auch in Bezug auf die einmal eingerichtete WWU bestehen.
Die Sorge war somit, dass die Mitglieder der WWU nach der Erreichung der dritten und
letzten Stufe am 1.1.1999 in der Haushaltsdisziplin nachlässiger werden könnten, wobei
Art. 126 AEUV nur unzureichende Stabilitätsgarantien bieten würde, dies zu verhindern.19

Eine zusätzliche Stabilisierung der WWU sollte mit dem insbesondere auf Drängen
Deutschlands20 im Jahr 1997 geschaffenen und zeitgleich mit dem vollen Wirksamwerden
der WWU am 1.1.1999 in Kraft getretenen21 Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) her-

13 Priewe Wirtschaftsdienst 2020, 538 (539), unter Verweis auf diesbezügliche Überlegungen des damali-
gen Bundesbankpräsidenten Tietmeyer.

14 Vgl.Wentzel Wirtschaftsdienst (2005), 605 (609).
15 Vgl. Priewe in FS Horn, S. 360.
16 Priewe in FS Horn, S. 360.
17 s. Priewe Wirtschaftsdienst (2020), 538 (539): „Die Begründungen für die Referenzwerte sind geradezu

erschreckend dürftig“.
18 Dies galt bereits für den „Maastricht-Beschluss“ des BVerfG vom 12.10.1993 (s. dazu Lastra/Louis

YEL (2013), 57 (70)) bis hin zum PSPP-Urteil vom 5.5.2020, in dem der BVerfG zum Ergebnis gelang-
te, dass das PSPP-Anleihenprogramm der EZB in seinem Genehmigungsprozess unzureichende Garanti-
en für die Wahrung insbesondere der Preisstabilität böte (vgl. Hilpold, So long „Solange“?).

19 Vgl. in Becker/Hattenberger EU-Kommentar AEUV Art. 126 Rn. 10.
20 s. auch Lastra/Louis YEL (2013), 57 (95, 112).
21 Lastra/Louis YEL (2013), 57 (113).
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beigeführt werden, der – anders als die Bezeichnung vermuten ließe – nicht aus einem völ-
kerrechtlichen Vertrag, sondern aus Sekundärrechtsmaßnahmen besteht.22

Die Rigidität der damit eingeführten Kriterien, verbunden mit dem bereits aufgezeigten
Problem, dass den Defizit- und Schuldenstandgrenzen keine ökonomisch überzeugende
Stabilisierungsfunktion im Konjunkturzyklus beizumessen ist, hat sich zu Beginn der
2000er-Jahre, in den Jahren schwächerer Konjunkturentwicklung, in voller Deutlichkeit
gerade in Bezug auf die großen Mitgliedstaaten Frankreich und Deutschland gezeigt,
nachdem diese die Defizitgrenzen überschritten hatten. Es drohte eine Abmahnung durch
die Kommission, doch konnten beide Staaten dies im Rahmen des ECOFIN-Rates vom
25.11.2003 über eine faktische Aussetzung des SWP verhindern.
Dagegen klagte die Europäische Kommission: Formal erfolgreich, da ein Ruhenlassen des
Verfahrens weder von der Kommission gefordert worden noch in der Sache begründet
war (Hufeld →  § 2 Rn. 213 ff.). Gleichzeitig bestätigte der EuGH aber den Ermessens-
spielraum des Rats in dieser Frage.23 Angesichts der damit fortbestehenden Unklarheiten
sowie auch des Umstandes, dass die Verstöße gegen die Stabilitätskriterien immer weiter
zunahmen, sah sich die EU veranlasst, den SWP sekundärrechtlich grundlegend zu refor-
mieren, wobei das Ergebnis insgesamt in Richtung Aufweichung des SWP ging.24 Hatte
Art. 126 AEUV in Verbindung mit dem Defizitprotokoll auf der Grundlage des Vertrags
von Maastricht noch zentral auf die „Vermeidung übermäßiger Defizite“ abgestellt und
der SWP dagegen das relativ rigide Ziel eines Haushaltsausgleichs oder eines Haushalts-
überschusses in den Vordergrund gestellt, so weichte die Reform des Jahres 2005 dieses
Ziel wieder auf.25

Im Ergebnis wurde der Ermessensspielraum des Rates weiter vergrößert, die Stabilitätskri-
terien wurden entschärft und weniger präzise gehalten,26 auf Sondersituationen der einzel-
nen Mitgliedstaaten war verstärkt Bedacht zu nehmen,27 wobei das mittelfristige Budget-
ziel des unausgeglichenen oder annähernd ausgeglichenen Haushalts für jeden Mitglied-
staat gesondert zu bestimmen war, und die Fristen für die Verhängung von Sanktionen
wurden verlängert (die Zehnmonatsfrist wurde auf 16 Monate erhöht).

22 Es sind dies die Entschließung des ER über den Stabilitäts- und Wachstumspakt (ABl. 1997 C 236, 1),
die VO (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABl. 1997 L 209, 1) sowie der VO (EG)
Nr. 1467/97 des Rates über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen
Defizit (Abl. 1997 L 209, 6). Die Bezeichnung „Pakt“ bringt aber – ähnlich wie beim „Fiskalpakt“ des
Jahres 2012 – einen qualifizierten Willen zur Stabilisierung der WWU zum Ausdruck und ist damit
auch politisches Programm.

23 Vgl. EuGH 13.7.2004 – Rs. 27/04, Slg 2004, 6649 – Kommission/Rat. Vgl. Hilpold in Hilpold/Stein-
mair, S. 29.

24 Vgl. dazu die VO (EG) Nr. 1055/2005 sowie die VO (EG) Nr. 1056/2005.
25 Vgl. Lastra/Louis YEL (2013), 57 (117).
26 Wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, gilt eine ausnahmsweise und vorübergehende Überschrei-

tung des Referenzwertes für ein Finanzierungsdefizit gem. Art. 126 AEUV nicht als Verstoß, der ein De-
fizitverfahren auslöst. Eine solche Situation ist bei Vorliegen eines „außergewöhnlichen Ereignisses“
(„Ausnahmeklausel“) oder bei einem schweren Konjunkturabschwung gegeben. Vgl. Art. 5 Abs. 1
UAbs. 9 VO (EG) Nr. 1466/1997. Der „schwerwiegende Konjunkturabschwung“ ist wiederum definiti-
onsbedürftig. Waren die diesbezüglichen Schranken schon 1997 sehr weit gesetzt worden, so wurden
sie 2005 durch eine Formel ersetzt, die noch größere Ermessensspielräume schuf. Nach der modifizier-
ten Fassung des Art. 2 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1467/1997 war es nun ausreichend, dass sich „die Über-
schreitung des Referenzwertes aus einer negativen jährlichen Wachstumsrate des BIP-Volumens oder
einem Produktionsrückstand über einen längeren Zeitraum mit einem am Potenzial gemessen äußerst
geringen jährlichen Wachstum des BIP-Volumens ergibt.“

27 Vgl. Art. 2 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1467/1997 (modifizierte Fassung 2005), der die Berücksichtigung
aller „sonstigen einschlägigen Faktoren“ verlangt, die der betreffende Mitgliedstaat für relevant erach-
tet.
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Problematisch an dieser Neuregelung war insbesondere, dass sie nicht als temporäre Aus-
setzung der Stabilitätskriterien konzipiert worden ist, sondern als dauerhafte Abschwä-
chung – mit fatalen Signalwirkungen. War nämlich der Verzicht auf Sanktionen für die
Verletzung der Defizitregeln durch Deutschland und Frankreich in den ersten Jahren des
neuen Jahrtausends angesichts einer äußerst schwachen Konjunkturentwicklung wirt-
schaftspolitisch durchaus sinnvoll, so war die langfristige und breitenwirksame Signalwir-
kung eine äußerst negative: Während Deutschland und Frankreich die Aussetzung der
Sanktionen zur Haushaltssanierung nutzten, musste gemeinhin der Eindruck entstehen,
dass die Pflicht zur Haushaltssanierung „weiches Recht“ würde, eine Verpflichtung ohne
effektive Sanktionierung im Falle ihrer Verletzung.28

Ob die Aufweichung des SWP im Jahr 2005 ursächlich mit der 2007 ausgebrochenen und
sich über die nachfolgenden Jahre hinziehenden Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen-
hängt, ist viel diskutiert worden und muss im Ergebnis offen bleiben. Die Krise hat die
Union auf jeden Fall unvorbereitet getroffen – mit ungenügenden Reserven zum Gegen-
steuern auf mitgliedstaatlicher Ebene und mit unzureichendem Instrumentarium auf EU-
Ebene für unionale Maßnahmen.
Die Union reagierte auf diese Herausforderung mit einem breiten Maßnahmenpaket,29 das
detailreich und wirkmächtig angelegt war und sowohl sofortige Hilfen für insolvenzbe-
drohte Mitgliedstaaten als auch neue Sicherungsmaßnahmen zur Wahrung zukünftiger
Stabilität beinhaltete.
Was die finanziellen Stützungsmaßnahmen anbelangt, war der Entwicklungsprozess ein
zweistufiger:

n - Einerseits wurde im Mai 2010 ein dreiteiliger „Europäischer Finanzierungsmechanis-
mus“30 geschaffen, der Folgendes beinhaltete:

n - - die Europäische Kommission wurde ermächtigt, Anleihen aufzunehmen und diese
Mittel an hilfsbedürftige Euro-Staaten weiterzugeben.

n -- Des Weiteren wurde eine „Europäische Finanzmarktstabilisierungsfazilität“ (EFSF)
sowie ein „Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus“ (EFSM) eingerichtet.

n -- Und schließlich wurde eine Kreditzusage durch den Internationalen Währungsfonds
IWF erreicht.

n Im Jahr 2012 wurden EFSF und EFSM durch einen Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) abgelöst, eine auf Art. 136 Abs. 3 gestützte, vertragsbasierte Finanzinstitu-
tion mit Völkerrechtspersönlichkeit und Sitz in Luxemburg, die unter strengen Aufla-
gen („Konditionalität“) Kredite gewähren kann.

In Bezug auf die stabilitätspolitischen Maßnahmen wurden Präzisierungen und zusätzliche
Verfahren sowohl auf mitgliedstaatlicher Ebene als auch auf der Ebene der Union einge-
führt.
Die stabilitätspolitischen Sicherungsmaßnahmen betreffen Kontrolle, Koordinierung und
Sanktionierung und wurden im Rahmen eines dreistufigen Prozesses über drei Jahre über
ein Bündel an Maßnahmen verabschiedet:

n -Am 8.11.2011 wurden die „Sixpack“-Maßnahmen, das Reformpaket zur „Wirt-
schaftsregierung“ (Economic Governance), bestehend aus fünf Verordnungen und
einer Richtlinie, verabschiedet.

28 Vgl. Hilpold in Hilpold/Steinmair, S. 29; Lenz in FS Scheuing, S. 596 und Ryvkin Cornell Int’l L.J.
(2012), 228 (229).

29 Zur diesbezüglichen Reformdiskussion Ohler ZG (2010), 330.
30 Vgl. VO (EU) Nr. 407/2010.
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n -Koordinierenden Charakter hatte der „Euro-Plus“-Pakt, der im März 2011 verab-
schiedet worden ist31 und ein politisches Scharnier zwischen dem „Sixpack“ und dem
ESM darstellen sollte.

n -Am 2.3.2012 wurde von allen damaligen EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von
Großbritannien und Tschechien (also von 25 Mitgliedstaaten) der „Fiskalpakt“, der
„Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion“ (fiscal compact) unterzeichnet. Für das ursprüngliche Vorhaben einer
Vertragsänderung fehlte die Zustimmung Großbritanniens und Tschechiens. Der Fis-
kalpakt greift die Vorgaben des Sixpack auf und präzisiert und verschärft sie.

n -Mit den „Twopack“-Verordnungen aus 201332 wurde die Haushaltsüberwachung für
die Euro-Länder weiter verschärft, eine transparentere Haushaltsführung dieser Län-
der gefordert, die Koordinierung der Haushaltsplanung zwischen den Mitgliedstaaten
des Euro-Raums und der Kommission verbessert und es wurde insbesondere eine ver-
stärkte Haushaltsüberwachung mit übermäßigem Defizit eingeführt.

Angesichts fortdauernder Wachstumsschwäche und hoher Schuldenstände der Mitglied-
staaten wurden Flexibilität und diskretionärer Spielraum der Kommission im Haushalts-
überprüfungsverfahren erweitert.33

Mit der „Erklärung der EU-Finanzministerinnen und -minister zum Stabilitäts- und
Wachstumspakt angesichts der COVID-19-Krise“ des Rats der EU vom 23.3.2020 wurde
die Ausnahmeklausel des SWP (safeguard clause) aktiviert und die Regeln zur Haushalts-
disziplin weitgehend ausgesetzt (→  Rn. 73).

Die einzelnen Normen und Instrumente der repressiven Haushaltskontrolle
Vorbemerkung

Wie im Rahmen der geschichtlichen Einführung gezeigt, ist das „Unionsrecht der repressi-
ven Haushaltskontrolle“ als vielfach geschichtetes System entstanden, dessen Komplexität
im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen ist:

n -Die fehlende Bereitschaft zur Vergemeinschaftung der Wirtschaftspolitik ließ in der
neu geschaffenen Währungsunion die Suche nach Ersatzverfahren und -instrumenten
notwendig werden, wobei diese Suche aber nur unzulängliche Ergebnisse erbrachte.

n -Einer der Hauptgründe dafür ist im Umstand zu finden, dass auch die ökonomische
Theorie dafür keine eindeutigen Lösungsansätze zur Verfügung hat. Unzweifelhaft be-
darf eine Währungsunion mit einem prioritären Ziel „Preisstabilität“34 stabiler Haus-
halte. Diese aber mit der Festschreibung rigider Grenzen für Defizit und Schulden-
stand über eine Vielzahl an Mitgliedstaaten der Eurozone mit zT völlig unterschiedli-
cher Ausgangslage und über den Konjunkturzyklus hinweg einheitlich vorschreiben zu
wollen, musste sich als illusorisches Ansinnen erweisen. Es war eine Gratwanderung
zwischen Flexibilität und Glaubwürdigkeit der Forderung nach Haushaltsstabilität er-
forderlich. Das repressive Verfahren sollte transparent und strukturiert zur Anwen-
dung kommen – und trotzdem nicht zu schematisch, sondern situationsbezogen adap-
tiv.

C.
I.

31 Europäischer Rat, Übermittlungsvermerk „Europäischer Rat 24./25.3.2011 Schlussfolgerungen“, EU-
CO 10/1/11 Rev. 1 vom 20.4.2011.

32 VO (EU) Nr. 472/2013 sowie VO (EU) Nr. 473/2013.
33 Vgl. Europäische Kommission, Making the best use of the flexibility within the existing rules of the

Stability and Growth Pact, COM(2015) 12, 13, sowie ECOFIN-Rat, „Commonly agreed position on
flexibility within the Stability and Growth Pact”, 12.2.2016.

34 Vgl. dazu Wutscher Art. 127 AEUV, 2019, 2045.
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n -Diese Gratwanderung war ein kontinuierlicher Lernprozess, auch angesichts exoge-
ner Ereignisse wie der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007. Eine
transparente Antwort hätte eine fortlaufende Anpassung des Primärrechts an neue Er-
fordernisse und Erkenntnisse bedingt, wozu jedoch das politische Einvernehmen fehl-
te. Die heute in diesem Bereich vorliegende geschichtete Normmasse spiegelt damit
einen konfliktbeladenen Diskussionsprozess mit brüchigen Mehrheiten und laufend
neuem Adaptierungsbedarf wider.

Die „Vermeidung übermäßiger Defizite“ gemäß Art. 126 AEUV – Dialog und
Repression

Art. 126 AEUV stellt auf die Vermeidung übermäßiger Defizite (bezogen auf den gesam-
ten Staatssektor) ab und sieht dazu ein abgestuftes Kontroll- und Repressionsverfahren
vor, in dem Kommission und Rat mit zunehmender Gefahr bzw. Wahrscheinlichkeit und
Dimension eines Haushaltsungleichgewichts beruhend auf „schwerwiegenden Fehlern“
Eingriffsmöglichkeiten von schrittweise wachsender Dimension zuerkannt werden. Dem
Kontrollverfahren, für welches eingangs allein die Kommission zuständig ist, unterliegen
in einer ersten Phase alle Mitgliedstaaten und dieses ist somit sowohl auf der Grundlage
von Art. 121 AEUV („Koordinierung der Wirtschaftspolitik“) als auch von Art. 126
AEUV auszuüben.
Nach Maßgabe von Art. 126 AEUV soll ein „übermäßiges Defizit“ – bezogen auf den ge-
samten öffentlichen Sektor35 – vermieden werden. Primärer – wenngleich nicht ausschließ-
licher – Prüfmaßstab sind Haushaltsdefizit (Referenzwert 3 %) und Schuldenstand (Refe-
renzwert 60 %) laut Defizitprotokoll. Bereits die Überschreitung eines dieser Schwellen-
werte ist Indiz – aber noch nicht definitiver Beleg – für das Vorliegen eines übermäßigen
Defizits. So ist zum einen auf spezifisch geregelte Ausnahmetatbestände Bezug zu nehmen.
In Bezug auf das Haushaltsdefizit:

n -wenn das tatsächliche oder geplante Defizit erheblich und laufend zurückgegangen ist
und einen Wert in der Nähe des Referenzwertes erreicht hat, oder

n -wenn der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird
und das Defizit in der Nähe des Referenzwertes bleibt.

In Bezug auf den Schuldenstand:

n -wenn dieser „hinreichend rückläufig“ ist und
n -sich „rasch genug dem Referenzwert nähert“.

Die Feststellung eines „übermäßigen Defizits“ ist Ergebnis eines komplexen Prüf- und Be-
urteilungsprozesses, der zu einem erheblichen Teil auch auf diskretionären Wertungen be-
ruht.36

Das Prüf- und Repressionsverfahren ist in drei Grobstufen untergliedert, wobei die letzte
Stufe weitere Untergliederungen aufweist.37

II.

35 In der Vergangenheit hat sich (bspw. im Kontext des Staatsbankrotts in Argentinien) gezeigt, dass staat-
liche Überschuldungssituationen häufig durch nachgeordnete Strukturen (Bundesländer, Regionen,
Kommunen) verursacht worden sind. Die Ebene, durch welche die Verschuldungsproblematik generiert
wird, ist für die Anwendung des Repressionsverfahrens nicht deshalb unbedeutend, weil die EU auf
nachgeordnete Körperschaften keinen Zugriff hat, sondern weil die ökonomische Gefährdung, die von
einer solchen Situation ausgeht, letztlich den Gesamtverband betrifft. Dass hier der gesamte öffentliche
Sektor gemeint ist, macht bereits der Wortlaut der Bestimmung deutlich.

36 Vgl. von der Groeben/Schwarze/Hatje/Hamer Unionsrecht AEUV Art. 126 Rn. 67.
37 Vgl. dazu im Detail Calliess/Ruffert/Häde AEUV/AEUV EUV Art. 126 Rn. 12 ff.
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Für die erste Prüfphase (Art. 126 Abs. 2 AEUV) ist ausschließlich die Kommission zustän-
dig, auf laufender38 und allgemeiner Basis für alle Mitgliedstaaten (innerhalb und außer-
halb des Euro-Raums). Auf der Grundlage des durch den „Sixpack“ verschärften SWP
sind die Mitgliedstaaten – wie unten zu zeigen sein wird – zu umfassender Information
der Kommission über die Haushaltslage verpflichtet, wobei die Kommission diesen Dialog
auch aktiv gestalten kann.39

Indizien für die Verletzung der Haushaltsdisziplin (aufgrund der Nichteinhaltung eines
oder beider Schwellenwerte bzw. auch nur aufgrund einer Gefahr eines übermäßigen Defi-
zits40) führen zur Erstellung eines Berichts. Verstöße dieser Art bewegen die Kommission
zum Handeln. Der Bericht enthält jedoch noch keine bindende Wertung der EU, dass ein
übermäßiges Defizit vorliegt; dafür ist allein der Rat zuständig. Zudem kann der Bericht
Rechtfertigungsgründe für das übermäßige Defizit in der Form von öffentlichen Ausgaben
für Investitionen enthalten.41

Der Bericht der Kommission enthält eine umfassende Prüfung der Haushaltsdisziplin des
betroffenen Mitgliedstaats.42 Im Rahmen der Erstellung dieses Berichts berücksichtigt die
Kommission „alle sonstigen einschlägigen Faktoren, einschließlich der mittelfristigen
Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats“.43 Diese Faktoren können die Indizien
für das Vorliegen eines übermäßigen Defizits erhärten oder auch entkräften. Auf der
Grundlage des SWP (Art. 2 Abs. 3 VO 1467/1997) wird deutlich, dass dieser Bericht keine
schematisch-punktuelle Ist-Stands-Betrachtung enthalten, sondern eine mittelfristige Per-
spektive anlegen soll, in deren Rahmen auch der Beitrag des jeweiligen Mitgliedstaats zur
internationalen und inter-unionalen Solidarität Berücksichtigung finden sollen. Die „mit-
telfristige“ Betrachtung bezieht sich auf folgende Faktoren:

n -die Wirtschaftsentwicklung, insbesondere Potenzialwachstum;
n -die Entwicklung der öffentlichen Haushalte;
n -die Entwicklung der Schuldenstandsquote.

Die Kommission berücksichtigt dabei ua auch finanzielle Beiträge zur Förderung der in-
ternationalen Solidarität und zur Erreichung der politischen Ziele der Union sowie die
Schulden aufgrund der bilateralen und multilateralen Unterstützung zwischen den Mit-
gliedstaat im Kontext der Wahrung der Finanzstabilität. Die mittel- bzw. langfristige Per-
spektive kommt ua auch dadurch zum Ausdruck, dass die Kommission – und nachfolgend
auch der Rat – bei der Bewertung der Einhaltung der Schwellenwerte auch auf die Umset-
zung von Rentenreformen Rücksicht nehmen kann, wenn dabei ein Mehrsäulen-System
einschließlich einer vollständig kapitalgedeckten Säule eingeführt wird. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass eine derartige Umstellung in einem ersten Moment zu erheblichen Zusatz-
kosten führen kann, nachfolgend aber zu maßgeblichen haushaltswirksamen Entlastun-
gen.
Dieser Bericht enthält noch keine definitive Wertung über das Vorliegen eines übermäßi-
gen Defizits. Dazu muss erst der Wirtschafts- und Finanzausschuss – innerhalb von zwei
Wochen44 – eine Stellungnahme abgeben.45 Unter Einbeziehung dieser Stellungnahme
kann die Kommission, die Ergebnisse ihres Berichts wertend verdichtend, zur Auffassung

38 „Permanente Aufgabe“ der Kommission: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 66.
39 Vgl. in Schwarze/Hattenberger EU-Kommentar AEUV Art. 126 Rn. 29.
40 Art. 126 Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 AEUV.
41 Art. 126 Abs. 3.UAbs. 1 S. 1 AEUV.
42 Vgl. Calliess/Ruffert/Häde EUV/AEUV AEUV Art. 126 Rn. 35.
43 Vgl. Art. 126 Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 Hs. 2 AEUV.
44 Vgl. Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1467/1997.
45 Vgl. Art. 126 Abs. 4 AEUV.
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gelangen, dass ein übermäßiges Defizit vorliegt und legt in diesem Fall dem betreffenden
Mitgliedstaat eine eigene Stellungnahme vor (so geregelt seit dem Vertrag von Lissabon)
und unterrichtet den Rat.46 Die Äußerung der Auffassung durch die Kommission, dass ein
übermäßiges Defizit vorliegt, stellt die zweite Phase des Kontroll- und Repressionsverfah-
rens gemäß Art. 126 AEUV dar.
Die dritte Phase beginnt mit dem Vorschlag der Kommission zur Beschlussfassung an den
Rat. Diesem Vorschlag liegt die Stellungnahme der Kommission zu ihrem eigenen Prüfbe-
richt sowie (seit Lissabon) die gegebenenfalls vom betroffenen Mitgliedstaat abgegebene
Stellungnahme bei.47 Dem Mitgliedstaat wird in diesem Prüfprozess umfassend Gehör ein-
geräumt; das Europäische Parlament ist von diesem Schritt zu unterrichten.48

Ohne Vorschlag des (technischen) Organs Kommission kann das (politische) Organ Rat in
diesem Verfahren somit nicht handeln. In seiner Entscheidung, ob ein übermäßiges Defizit
besteht,49 genießt der Rat dann wiederum großen Ermessensspielraum, wobei er nicht nur
die vorgenannten Berichte und Stellungnahmen zu berücksichtigen hat, sondern auch die
„Gesamtlage“.
Mit der Befassung des Rats öffnen sich unterschiedliche Handlungsoptionen, nach deren
Maßgabe diese dritte Phase folgendermaßen weiter untergliedert werden kann:

n -Phase 3 (a), Feststellung des übermäßigen Defizits: Der Rat entscheidet innerhalb von
vier Monaten, ob ein übermäßiges Defizit besteht.50 Betrifft die Entscheidung, dass ein
übermäßiges Defizit vorliegt, einen Euro-Staat, so kann der Rat schon in dieser Phase
finanzielle Sanktionen verhängen.51

n -Phase 3 (b): Empfehlung an den Mitgliedstaat: Generell hat die – auf der Grundlage
einer eigenständigen, umfassenden Gesamtbewertung52 getroffene – Entscheidung des
Rats, dass ein übermäßiges Defizit vorliegt, eine entsprechende Empfehlungen an den
betreffenden Mitgliedstaat zur Folge. Damit wird dem Mitgliedstaat eine Frist von
höchstens sechs Monaten (bzw. drei Monaten im Dringlichkeitsfalle) für die Ergrei-
fung wirksamer Maßnahmen gesetzt.53 Diese Empfehlung muss auch eine Frist für die
Korrektur des übermäßigen Defizits enthalten (im Regelfall das darauffolgende Jahr).
Diese Empfehlung kann bei unerwarteten nachteiligen wirtschaftlichen Ereignissen
wieder abgeändert werden (insbesondere mit Fristverlängerung für die Korrekturmaß-
nahmen um im Regelfall ein Jahr).54 Diese Phase verläuft noch ausgesprochen souve-
ränitätsschonend: Die erwähnte Empfehlung wird nicht im Amtsblatt veröffentlich
und der betroffene Mitgliedstaat kann selbst entscheiden, welche konkreten Maßnah-
men er zu ergreifen gedenkt.55

n -Phase 3 (c): Veröffentlichung der Empfehlung, Inverzugsetzung (Abmahnung), Geld-
buße: Für den Fall der Nichtbefolgung der Empfehlungen ist wiederum ein System ab-

46 Vgl. Art. 126 Abs. 5 AEUV. Es handelt sich damit um eine Ermessensentscheidung („kann“). s. in
Schwarze/Hattenberger EU-Kommentar AEUV Art. 126 Rn. 32.

47 Vgl. Art. 126 Abs. 6 AEUV.
48 Vgl. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1467/1997.
49 Wie erwähnt, kann nach Art. 126 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV die „Gefahr“ eines übermäßigen Defizits zu

einem Bericht der Kommission führen. Eine solche „Gefahr“ kann nach dem Wortlaut von Abs. 6 aber
nicht dazu führen, dass der Rat das „Bestehen“ eines übermäßigen Defizits feststellt. Vgl. in diesem Sin-
ne auch Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 74.

50 Art. 3 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1467/1997.
51 Art. 5 und 6 VO (EU) Nr. 1173/2011.
52 Hierzu gelten dieselben Regeln wie für die Kommission. s. Art. 2 Abs. 3 c) UAbs. 2 VO (EG)

Nr. 1467/1997.
53 Art. 126 Abs. 7 AEUV sowie Art. 3 Abs. 3 und 4 VO (EG) Nr. 1467/1997.
54 Art. 3 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1467/1997.
55 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 80 ff.
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gestufter Sanktionen vorgesehen, die von „öffentlicher Anprangerung“ bis hin zu mo-
netären Sanktionen reichen. Auch in diesem Zusammenhang hat der durch den Six-
pack verschärfte SWP zu weiteren Konkretisierungen gegenüber Art. 126 AEUV ge-
führt. Die Feststellung des Rats, dass keine wirksamen Umsetzungsmaßnahmen durch
den betroffenen Mitgliedstaat getroffen worden sind, führt zu einer unverzüglichen
Veröffentlichung der (zuvor vertraulichen) Empfehlungen56: eine Sanktionierung durch
öffentliche Anprangerung.

Unterbleibt weiter eine Umsetzung der Empfehlungen, so kann der Rat – wiederum auf
Vorschlag der Kommission – den betreffenden Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug
setzen (abmahnen), innerhalb einer bestimmten Frist Sanierungsmaßnahmen zum Defizit-
abbau zu treffen.57 Die Nichtbefolgung eines solchen Inverzugsetzungsbeschlusses nach
Art. 126 Abs. 9 AEUV öffnet das Tor zu einer Reihe von einschneidenden Maßnahmen
für den betreffenden Mitgliedstaat. Dabei kann der Rat:

n -von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission von Schuldverschrei-
bungen und sonstigen Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zusätzliche An-
gaben zu veröffentlichen;

n -die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mit-
gliedstaat zu überprüfen;

n -von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in ange-
messener Höhe bei der Union zu hinterlegen, bis das übermäßige Defizit nach Ansicht
des Rates korrigiert worden ist;

n -Geldbußen in angemessener Höhe verhängen. Gemäß Art. 11 VO (EG)
Nr. 1467/1997 stellen Geldbußen den Regelfall von Maßnahmen gegen einen Mit-
gliedstaat dar. Der Betrag der Geldbuße setzt sich aus einer festen Komponente in Hö-
he von 0,2 % des BIP und einer variablen Komponente (10 % für jeden Prozentpunkt
oberhalb der 3 % Defizitgrenze) zusammen, wobei aber die Geldbuße 0,5 % des BIP
nicht überschreiten darf. Die Geldbußen stellen Einnahmen der EU dar und werden
auch nach der Korrektur des übermäßigen Defizits nicht an den Mitgliedstaat zurück-
überwiesen (Art. 15 VO (EG) Nr. 1467/1997).

Auch die dritte Phase der repressiven Kontroll- und Sanktionsverfahren ist grundsätzlich
vom Bemühen geprägt, den Dialog zwischen den EU-Institutionen (hier primär dem Rat)
und dem betroffenen Mitgliedstaat aufrechtzuerhalten und auf diesem Wege die Haus-
haltsdisziplin zu gewährleisten. Die Maßnahmen, die der Rat nach der Inverzugsetzung
bei beharrlicher Verweigerung einer wirksamen Umsetzung der Ratsempfehlungen ergrei-
fen kann und die grundsätzlich in Geldbußen bestehen sollen, stellen nur eine Zuspitzung
der Gangart dar, wobei letztlich wiederum allein auf die Kooperation des betreffenden
Mitgliedstaats abgestellt wird. Gerade bei hochverschuldeten Mitgliedstaaten würden
weitere finanzielle Bürden grundsätzlich auch nur kontraproduktiv in Bezug auf die Errei-
chung des Primärziels sein.58

Dementsprechend wurden Geldbußen dieser Art bislang auch noch nie verhängt. Ent-
scheidend ist in diesem Verfahren die Reputationskomponente.59 In der Praxis stehen Ver-
handlung, Kooperation und Überzeugung vor Zwang im engeren, traditionellen Sinne.60

56 Art. 3 Abs. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1467/1997. Art. 126 Abs. 8 AEUV sieht diesbezüglich noch eine
Kann-Bestimmung vor.

57 Art. 126 Abs. 9 AEUV.
58 Vgl. Calliess/Ruffert/Häde EUV/AEUV AEUV Art. 126 Rn. 52.
59 Vgl. Klamert EuR 2018, 159 (174). Zum Sanktionsinstrumentarium generell vgl. Armstrong European

Law Review 38 (2013), 601.
60 Vgl. Wutscher in Blanke/Mangiameli, Supplement to EMU: Fiscal Union, Rn. 90. IdS auch Herdegen,

S. 464 und Leino/Saarenheimo European Law Review 42 (2017), 166.
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Nach Korrektur des übermäßigen Defizits werden die vom Rat beschlossenen Maßnah-
men wieder zurückgenommen (die Geldbußen werden aber nicht zurücküberwiesen), wo-
bei wiederum ein abgestuftes Verfahren vorgesehen ist: Die Zurücknahme folgt der Kor-
rektur des übermäßigen Defizits.61

Art. 126 Abs. 10 schließt Vertragsverletzungsverfahren (nicht aber Nichtigkeitsklagen)62 in
Bezug auf das repressive Verfahren von Kommission und Rat bis zur Abmahnung (Inver-
zugsetzung) aus.63 Diese Maßnahmen sind tatsächlich sehr stark von Verhandlungsele-
menten sowie von politischen Gesichtspunkten gekennzeichnet, die nur schwer gerichtlich
überprüfbar wären. Diese Einschränkung gilt nicht für die repressiven Maßnahmen ieS,
die in den Abs. 11 ff. angeführt werden. Konkret wären die Maßnahmen in Abs. 11, ins-
besondere die Verhängung von Geldbußen gerichtlich überprüfbar.
Generell gilt, dass Maßnahmen gemäß den Art. 121 und 126 AEUV nur sehr einge-
schränkt einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich sind; sie gelten als nicht unmittelbar an-
wendbar und Einzelne können sich nicht darauf berufen.64

Die „Sixpack“-Regelung
Einführung

Die Regelung in Art. 126 AEUV wird – wie bereits ausgeführt – durch den „Sixpack“ prä-
zisiert und konkretisiert, zT aber auch – in rechtlich umstrittener Weise – modifiziert. Zur
Verdeutlichung der zentralen Rolle dieses Normenpaketes zur Haushaltsstabilisierung im
System der „Europäischen Wirtschaftsregierung“ sollen wesentliche Punkte davon nach-
folgend zusammengefasst dargestellt werden.
Die Adaption des SWP geschah im Wesentlichen auf der Grundlage des Art. 136 AEUV,
der den Mitgliedstaaten des Euro-Raums die Möglichkeit gibt, im Rat Maßnahmen zu er-
lassen, um „die Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu verstär-
ken“, damit das „reibungslose Funktionieren der WWU“ sichergestellt werden kann.
Art. 136 nimmt dabei auf die „einschlägigen Bestimmungen der Verträge“ sowie auf
Art. 121 und 126 und die darin geregelten Verfahren Bezug. Daraus wurde geschlossen,
dass Art. 136 keine materielle Rechtsgrundlage für die Einführung einer rigideren Haus-
haltsdisziplin geschaffen habe, sondern die Funktion habe, den Erlass von Maßnahmen
zuzulassen, die allein für den Euro-Raum gelten. Die im Rahmen des „Sixpacks“ erlasse-
nen Maßnahmen wurden vielfach dahin gehend kritisiert, dass sie zumindest teilweise
über die darin gesetzten primärrechtlichen Grenzen hinausgingen.65 Diese Kritik hatte je-
doch keine unmittelbaren Folgen, außer in der Hinsicht, dass nachfolgende Maßnahmen
zur Stärkung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der „Europäischen Wirtschaftsregie-
rung“ – so im Besonderen der „Fiskalpakt“ – nicht mehr auf supranationalem, sondern
auf intergouvernementalem Wege ergingen.

III.
1.

61 Art. 126 Abs. 12 AEUV sowie Art. 14 VO (EG) Nr. 1467/1997.
62 Vgl. Calliess/Ruffert/Häde EUV/AEUV AEUV Art. 126 Rn. 60.
63 Konkret in Bezug auf die Maßnahmen nach den Abs. 1–9.
64 Vgl. Keppenne in Amtenbrink/Herrmann Rn. 28.3. Keppenne plädiert für eine Streichung von Abs. 10

im Falle einer zukünftigen Vertragsrevision, damit die Wirksamkeit der Kontrolle verbessert werden
kann. Keppenne in Amtenbrink/Herrmann Rn. 28.4.

65 Differenzierend dazu allerdings De Witte in Hofmann et al., S. 115 sowie Leino/Saarenheimo European
Law Review 42 (2017), 166 (180).
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Zusammensetzung und wesentlicher Regelungsgehalt des „Sixpack“
Die Kommission legte bereits am 12.5.2010 eine Mitteilung über die „Verstärkung der
wirtschaftspolitischen Koordinierung“ vor, in der eine sehr scharfsinnige Analyse der Fi-
nanzkrise zu finden ist und in der gleichzeitig auch die Stoßrichtung für die weiteren Re-
formbemühungen vorgegeben wurde.
Die weiteren Beratungen erfolgten in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe „Wirtschaftspo-
litische Steuerung“ unter der Leitung des Präsidenten des Europäischen Rates van Rom-
puy („van Rompuy-Task Force“).
Das Reformpaket wurde dann definitiv am 8.11.2011 verabschiedet. Es besteht aus fünf
Verordnungen und einer Richtlinie:

n -VO (EU) Nr. 1174/2011 des EP und des Rates über Durchsetzungsmaßnahmen zur
Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsge-
biet;

n -VO (EU) Nr. 1175/2011 des EP und des Rates zur Änderung der VO (EG)
Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken;

n -VO (EU) Nr. 1176/2011 des EP und des Rates über die Vermeidung und Korrektur
makroökonomischer Ungleichgewichte;

n -VO (EU) Nr. 1177/2011 des Rates zur Änderung der VO (EG) Nr. 1467/97 über die
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit;

n -VO (EU) Nr. 1173/2011 des EP und des Rates über die wirksame Durchsetzung der
haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet;

n -RL 2011/85/EU des Rates über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rah-
men der Mitgliedstaaten.

Das Sixpack-Reformpaket gilt grundsätzlich für alle Mitgliedstaaten; einzelne Bestimmun-
gen differenzieren aber, je nachdem, ob ein Mitgliedstaat dem Euro-Raum angehört oder
nicht. Zwei Verordnungen sind auf Art. 136 AEUV gestützt und gelten nur für Mitglied-
staaten des Euro-Raums: die VO (EU) Nr. 1173/2011 und Nr. 1174/2011 („Wirksame
Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet“ sowie
„Durchführungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleich-
gewichte im Euro-Währungsgebiet“).
Die vielfältigen Unklarheiten im SWP, die zu starke politische Konnotierung der Regeln
sowie die zu weitreichenden Anwendungsspielräume sind vielfach mit verantwortlich ge-
macht worden für die Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2007. Die Reform des
SWP, und im Besonderen die Normen des „Sixpack“ sollten dem entgegensteuern.
Dabei wurden sowohl die Regeln des „präventiven Arms“ als auch jene des „korrektiven
Arms“ des SWP präzisiert, wirksamer gestaltet und auch mit einschneidenden repressiven
Vorkehrungen versehen. Sanktionen sollten verschärft werden, ihre Anwendung einem
„Automatismus“ gleichkommen und damit „entpolitisiert“ werden. Die Rolle der Kom-
mission wurde aufgewertet, Vorkehrungen zur Stärkung der Zuverlässigkeit der Statistik
getroffen. Der „präventive“ und der „korrektive“ Arm des SWP wurden in vielem ver-
schränkt und diese Politik wurde mit dem „Twopack“ des Jahres 2013 weiter fortgeführt.
Insgesamt ist deutlich geworden, dass sich „Prävention“ und „Korrektur“ nicht strikt
trennen lassen.
Diesen Reformbemühungen lag insgesamt die Erkenntnis zugrunde, dass die statistische
Betrachtung von Defizit- und Schuldenstandskriterium eine nachhaltige Haushaltsdiszi-
plin nicht garantieren konnte. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 2005 eingeführ-

2.
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ten66 Kriterium des „mittelfristigen Haushaltsziels“ („medium-term budgetary objec-
tives“) eingeräumt und dieses weiter präzisiert und aufgewertet. Die – für jeden Mitglied-
staat gesondert festzulegenden und alle drei Jahre zu überprüfenden – mittelfristigen
Haushaltsziele sollen Haushaltsstabilität nicht punktuell, sondern in einer dynamischen
Betrachtungsweise, insbesondere über den Konjunkturzyklus hinweg, garantieren. Nach-
haltig tragfähige öffentliche Finanzen – und damit die Stabilität der WWU – sollen damit
eher zu verwirklichen sein als über die Orientierung an stichtagsbezogenen Schwellenwer-
ten.
Die Dynamisierung der Haushaltsziele muss letztlich weiter auf tragfähige öffentliche Fi-
nanzen abstellen. Für die jeweilige Überwachungsperiode, die von den mittelfristigen
Haushaltszielen erfasst wird, genügt aber eine „rasche Annäherung“ an dieses Ziel.67 Die
mittelfristigen Haushaltsziele eröffnen somit Spielräume, die insbesondere auch (aber
nicht nur) defizitfinanzierte Investitionen – und damit eine schuldenbasierte Wachstums-
und Konjunkturpolitik – zulassen. Das Ziel des ausgeglichenen bzw. einen Überschuss
aufweisenden Haushalts wird nicht aufgegeben, aber es stellt den oberen „Idealpunkt“
einer Spanne dar, die nach unten bis zu -1 % des BIP reicht.68 Konjunkturbedingt und bei
einmaligen und befristeten Maßnahmen sind auch höhere Defizite zulässig.69

Tragfähigkeit als Ergebnis von Dialog, Vereinbarung, Repression
Die mittelfristigen Haushaltsziele fließen in die jährlich zu erstellenden Stabilitätspro-
gramme der Euro-Staaten (bzw. Konvergenzprogramme für Mitgliedstaaten außerhalb der
Euro-Zone) ein. Diese Programme enthalten zudem den Anpassungspfad zur Verwirk-
lichung dieses Ziels sowie alle volkswirtschaftlichen und haushaltstechnischen Daten, die
vor dem Hintergrund der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung eine Beurteilung
der Realitätsnähe von Ziel und Pfad erlauben. Angesichts der Ungewissheit der zukünfti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung sowie nach Maßgabe des budgetären Vorsichtsprinzips
muss das Stabilitätsprogramm auf dem wahrscheinlichsten makrobudgetären Szenario
oder einem vorsichtigeren Szenario beruhen.70 Diese Programme werden mit den Szenari-
en und Prognosen der Kommission abgeglichen und letztlich wird ein „harmonisierter
Rahmen“ erstellt.71

Die Plausibilität der mittelfristigen Haushaltsziele und des Anpassungspfads wird auch
vom Rat überprüft. Bei der Beurteilung des Anpassungspfads gilt für Rat und Kommissi-
on ein Richtwert von 0,5 % des BIP (ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befriste-
ter Maßnahmen).72 Ist das mittelfristige Haushaltsziel erreicht, orientiert sich das Ausga-
benwachstum am mittelfristigen Wachstumspotential des jeweiligen BIP.73

Mit dem SWP wurde die Möglichkeit eingeführt, bereits im „präventiven Arm“ der Haus-
haltskontrolle finanzielle Sanktionen gegen Euro-Mitgliedstaaten zu veranlassen. Zustän-
dig dafür ist der Rat, doch der Vorschlag der Kommission gilt als angenommen, wenn er
vom Rat nicht mit qualifizierter Mehrheit abgelehnt wird.74

3.

66 VO (EG) Nr. 1175/2005.
67 Art. 2 a VO (EG) Nr. 1466/1997.
68 Art. 2 a Abs. 2 VO (EG) Nr. 1466/1997.
69 Art. 2 a Abs. 2 VO (EG) Nr. 1466/1997.
70 Art. 3 Abs. 2 a VO (EG) Nr. 1466/1997.
71 Art. 3 Abs. 2 a VO (EG) Nr. 1466/1997.
72 Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 VO (EG) Nr. 1466/1997.
73 Art. 5 Abs. 1 UAbs. 3 a) VO (EG) Nr. 1466/1997.
74 Vgl. Art. 4 (verzinsliche Einlagen in Höhe von 0,2 % des BIP) VO (EU) Nr. 1173/2011.
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Auch der „korrektive Arm“ des SWP wurde mit dem „Sixpack“ gestärkt und wirksamer
gestaltet:75

n -Die Fristen im repressiven Verfahren wurden präzisiert und gestrafft.
n -Durch die Stärkung der Position der Kommission gegenüber jener des Rates bei der

Anwendung von Sanktionen sollte das politische Element zurückgedrängt werden und
die Repression bei Verletzung der Haushaltsdisziplin verstärkt zu einem „objektiven“
Verfahren umgestaltet werden, das quasi-automatisch zur Anwendung kommen und
dabei auch glaubwürdiger werden sollte. Konkret geschah dies im Besonderen durch
den Grundsatz der „umgekehrten qualifizierten Mehrheit“ (reversed-qualified-majori-
ty voting), wonach der Vorschlag der Kommission über die Anwendung von Sanktio-
nen wegen Verletzung der Haushaltsdisziplin als angenommen gelten sollte, wenn sich
im Rat keine gegenteilige qualifizierte Mehrheit finden sollte.76

n -Von den verschiedenen finanziellen Sanktionen, für deren Anwendung in der Vergan-
genheit ein abgestuftes System vorgesehen war, sollte nun der Geldbuße – und damit
der schärfsten Sanktion – Priorität eingeräumt werden.

n -In Erkenntnis der Tatsache, dass die Nachhaltigkeit der Haushaltsdisziplin wesentlich
auch vom akkumulierten Schuldenstand (und nicht unbedingt prioritär vom periodi-
schen Defizit) beeinflusst wird, wurde das Schuldenstandskriterium gegenüber dem
Defizitkriterium aufgewertet. Auf der Grundlage der „Sixpack“-Regelung kann ein
Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits allein schon aufgrund der Verletzung des
Schuldenstandskriteriums eingeleitet werden.77

Statistik, „scoreboards“, makroökonomische Ungleichgewichte
Die mit dem „Sixpack“ angestrebte Objektivierung der Verfahren zur Sicherung der
Haushaltsdisziplin bedingte ua die Sicherstellung einer entsprechenden Datengrundlage –
nicht zuletzt war die vorgegangene Finanz- und Wirtschaftskrise auch aufgrund der Über-
mittlung unzutreffender statistischer Daten zu spät erkannt worden.
Abschnitt 3A der VO (EU) Nr. 1466/1997 enthält einen eigenen Abschnitt zum „Prinzip
der Unabhängigkeit der statistischen Stellen“. Danach haben die Mitgliedstaaten die fach-
liche Unabhängigkeit der einzelstaatlichen statistischen Stellen zu garantieren, die an der
Einhaltung einer Reihe von Kriterien festgemacht wird. Für den Fall der Manipulation
von Statistiken durch Euro-Staaten hat der „Sixpack“ Sanktionen eingeführt.78

Als großes Problem beim Versuch, Haushaltskrisen wirksam gegenzusteuern, hat sich die
Tatsache erwiesen, dass sich solche Entwicklungen oft nur schwer vorhersagen lassen. Das
Bemühen musste deshalb in die Richtung gehen, verlässliche Frühwarnindikatoren zu fin-
den. Unter Bezugnahme auf internationale Vorbilder (insbesondere im Kontext des IWF)
wurde ein „Scoreboard“ bestehend aus 14 Indikatoren entwickelt, die ua Leistungsbilanz-
salden, reale effektive Wechselkurse, private Kreditbestände und -flüsse und Immobilien-
preise umfasst.79

Die „Scoreboards“ stellen die Grundlage für das Verfahren zur Vermeidung und Korrek-
tur makroökonomischer Ungleichgewichte (Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP)80

4.

75 Vgl. dazu auch Pilz, S. 45 f.; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 27 ff.
76 S. Art. 5 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1173/2011.
77 Vgl. Keppenne in Amtenbrink/Herrmann Rn. 28.50.
78 Soweit diese Daten über Defizite und Schulden für die Anwendung der Art. 121 oder 126 AEUV bzw.

für das Defizitprotokoll von Bedeutung sind. Vgl. Art. 8 VO (EU) Nr. 1173/2011.
79 Vgl. Belke/Gros/Schnabl Wirtschaftsdienst (2016), 8.
80 Vgl. dazu VO (EU) Nr. 1176/2011 sowie Art. 2-a Abs. 2 lit. e VO (EU) Nr. 1466/2011. Einschneidender

als gemäß der „Ungleichgewichte-VO“ 1176/2011 die Durchsetzungs-VO (EU) Nr. 1174/2011 über
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dar. Dieses Verfahren beruht auf der Grundannahme, dass externe und interne Ungleich-
gewichte eng miteinander verbunden sind.81

An der Perfektionierung dieses Verfahrens wird weiter gearbeitet, entspricht dieses doch
einer Kernambition moderner Wirtschaftspolitik, hier speziell bezogen auf die Garantie
nachhaltiger Haushaltspolitik, die wiederum den Bestand der WWU garantieren soll.

Europäisches Semester
Das MIP-Verfahren steht auch in engem Zusammenhang mit dem „Europäischen Semes-
ter“. Dieses ist zu einem zentralen Instrument zur Verwirklichung der „Europäischen
Wirtschaftsregierung“ geworden. Die Europäische Kommission hat das Europäische Se-
mester als „Hauptrahmen, in dem die Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts- und Haushaltspo-
litik diskutieren“82, als „Schlüsselinstrument für die Koordinierung der nationalen Wirt-
schafts- und Beschäftigungspolitik“83 bezeichnet. Dieses Instrument wurde bereits im Jahr
2010 vom Europäischen Rat beschlossen84.
Das erste Europäische Semester begann am 1.1.2011 auf der Grundlage einer politischen
Akkordierung. Mit dem Sixpack – und konkret mit der VO (EU) Nr. 1175/2011 – erhielt
dieses Instrument eine explizite Verankerung im EU-Sekundärrecht.
Das „Europäische Semester“ ist jeweils das erste Halbjahr eines jeden Kalenderjahres, das
der Überwachung und Koordinierung der mitgliedstaatlichen Haushaltspolitik nach Maß-
gabe von EU-Vorgaben dienen soll.85 Damit soll nicht nur rechtzeitig eine übermäßige
Verschuldung erkannt werden, sondern auch sichergestellt werden, dass die „Europa
2020“-Strategie eine wirksame Umsetzung erfährt.
Mit der Einführung des „Europäischen Semesters“ wurde deutlich hervorgestrichen, dass
Haushalts- und Wirtschaftspolitik eng miteinander verwoben sind. In einem System, in
dem Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit (oder auch unterschiedliche Vorstellungen
über die Gestaltung der Sozialpartnerschaft) nicht über die Wechselkurse ausgeglichen
werden können, da ein einheitlicher Währungsraum besteht oder ein Beitritt zu einem sol-
chen angestrebt wird, wird eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik – die bereits von
Art. 121 AEUV gefordert wird – umso wichtiger. In diesem Kontext werden Maßnahmen
zur Prüfung, Bewertung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten er-
griffen. Das Europäische Semester dient weiter dazu, makroökonomische Ungleichge-
wichte frühzeitig zu erkennen und die Gelegenheit zu schaffen, diesen rechtzeitig entge-
genzusteuern.86 Primäre Grundlage für die Identifikation derartiger „Ungleichgewichte“
und die Ergreifung von Gegenmaßnahmen sind die „Ungleichgewichte-VO“ (EU)
Nr. 1176/2011 sowie „Scoreboards“, die allerdings beide erhebliche Beurteilungsspielräu-

5.

Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Eu-
ro-Währungsgebiet (also mit Wirkung allein für den Euro-Raum).

81 Ebd.
82 Vgl. Europäische Kommission, Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion,

COM(2017) 291 final, 1.5.2017.
83 Mitteilung der Kommission v. 20.5.22020, COM(2020) final, 18 f.
84 Vgl. Council of the European Union, Press Relase, 3030th Council meeting, Economic and Financial

Affairs, 7.9.2010.
85 Erste Vorbereitungshandlungen dazu werden von der Europäischen Kommission aber schon jeweils im

Herbst des Vorjahres getroffen, so dass das „Europäische Semester“ nahezu das gesamte Haushaltsjahr
umspannt. S. auch Hufeld in Müller-Graff (Hrsg.), Europäisches Binnenmarkt- und Wirtschaftsord-
nungsrecht (EnzEuR Bd. 4) → Bd. 4 § 24 Rn. 42, der von einem „europäischen“ – ersten – und einem
„nationalen“ – zweiten – Semester auf Staatsebene spricht.

86 Vgl. zu den Funktionen des „Europäischen Semesters“ im Detail Art. 2-a VO (EG) Nr. 1466/1997.
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me offen lassen.87 Die „Korrekturmaßnahmen“ (mit Geltung allein für den Euro-Raum)
sind dagegen in der VO (EU) Nr. 1174/2011 sowie in der VO (EU) Nr. 1467/2011 gere-
gelt. Die von den Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Semesters vorgelegten
Stabilitätsprogramme werden vom Rat bewertet und führen zu Leitlinien, die im Falle
ihrer Nichtberücksichtigung zu weiteren Empfehlungen, einer Verwarnung und gegebe-
nenfalls auch zu repressiven Verfahren gemäß VO (EU) 1467/1997 Anlass bieten kön-
nen.88

Damit spannt das Europäische Semester nicht nur einen Bogen um die in Art. 121 AEUV
vorgesehenen Verfahren der wirtschaftspolitischen Koordinierung und multilateralen
Überwachung im Rahmen eines jährlichen Zyklus,89 sondern stellt auch ein wichtiges ver-
fahrensrechtliches Instrument zur Umsetzung der repressiven Haushaltskontrolle dar. Das
„Europäische Semester“, das der Konkretisierung und Umsetzung „harten“ Haushalts-
rechts sowie der repressiven Maßnahmen dazu dient, der „Koordinierung der Koordinie-
rung“ (so griffig formuliert von Hufeld in Müller-Graff (Hrsg.), Europäisches Binnen-
markt- und Wirtschaftsordnungsrecht (EnzEuR Bd. 4) → Bd. 4 § 24 Rn. 40), wird in die-
sem Sinne auch als „Europäisches Verwaltungs-Soft-Law“ bezeichnet.90

„Euro-Plus“-Pakt, „Twopack“ und „Fiskalpakt“
Am 25.3.2011 haben sich 17 Euro-Staaten und 6 weitere Mitgliedstaaten auf einen „Eu-
ro-Plus“-Pakt geeinigt, der allerdings – anders als seine Bezeichnung andeutet – keine ver-
tragliche Regelung darstellt, sondern ein unverbindliches politisches Programm dessen
Nichteinhaltung nicht sanktionierbar ist. Die Grundidee dieses Programms liegt darin,
eine Koordinierung auch jener Bereiche der Wirtschaftspolitik zu erreichen, die für den
Bestand der WWU von unmittelbarer Bedeutung sind, die aber zentral in der mitglied-
staatlichen Kompetenz verblieben sind. Obwohl dieses Programm von seiner Formulie-
rung her ambitioniert angelegt ist und über die Einbeziehung zahlreicher Sektoren der
Wirtschaftspolitik iwS (von Arbeit über Bildung bis hin zum Rentensystem) durchaus ge-
eignet wäre, einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der betei-
ligten Mitgliedstaaten zu leisten, haben diese auf der praktischen Ebene dann doch wieder
dazu tendiert, ihre souveräne Regulierungsbefugnis auf diesen Gebieten weitestmöglich zu
verteidigen, weshalb dieser „Pakt“ – auch in Ermangelung repressiver Vorkehrungen –
kaum konkrete Wirkung an den Tag legen konnte.91

IV.

87 Die „Ungleichgewichte-VO“ selbst stellt sich gegen ihre „mechanistische Anwendung“ (Art. 3 Abs. 2
S. 2). Gemäß der in Art. 2 Abs. 1 enthaltenen Bestimmung betrifft der Begriff des Ungleichgewichts „al-
le Trends, die zu makroökonomischen Entwicklungen führen, die sich nachteilig auf das ordnungsge-
mäße Funktionieren der Wirtschaft eines Mitgliedstaats oder der Wirtschafts- und Währungsunion
oder der Union insgesamt auswirken oder potenziell auswirken können“. Laut Hufeld in Müller-Graff
(Hrsg.), Europäisches Binnenmarkt- und Wirtschaftsordnungsrecht (EnzEuR Bd. 4) → Bd. 4 § 24
Fn. 154 „stand und steht [die VO (EU) Nr. 1176/2011] im Verdacht, gegen Deutschlands Leistungsbi-
lanzüberschuss gerichtet zu sein“.

88 Ebd.
89 So treffend Grabitz/Hilf/Nettesheim/Bandilla AEUV Art. 126 Rn. 33.
90 So Wutscher in Blanke/Mangiameli, Supplement to EMU: Fiscal Union, Rn. 81 unter Verweis auf Sen-

den, Soft law in European Community Law, 2004.
91 Vgl. im Detail Pilz, S. 51, der hervorhebt, dass der „Euro-Plus“-Pakt auf dem Prinzip des „peer pressu-

re“ beruht. Völkerrechtlich ließe sich „peer pressure“ iwS durchaus auch als „repressives Instrument“
qualifizieren. Im vorliegenden Fall kann ein solches „soft law“-Instrument jedoch nicht mit der Effizi-
enz des Sanktionsinstrumentariums der EU im Arsenal der sonstigen repressiven Maßnahmen ieS mit-
halten. Zur Durchsetzung wirtschaftsrechtlicher Normierung durch soft-law-Instrumente s. Hilpold in
Reinisch ua, S. 185.
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Die „Twopack“-Verordnungen vom 21.5.201392 vervollständigen die Haushaltsüberwa-
chung für die Euro-Staaten im Sinne noch strengerer Regeln, wobei die Transparenz der
haushaltspolitischen Entscheidungen dieser Länder erhöht und die Koordinierung dieser
Entscheidungen verbessert werden sollte. Zudem soll den besonderen Bedürfnissen der
Euro-Staaten mit übermäßigem Defizit Rechnung getragen werden.93

Durch die „Twopack“-Verordnungen wird das mitgliedstaatliche Haushaltsverfahren für
die Euro-Staaten inhaltlich und prozedural weiter prädeterminiert. Diese Ingerenz reicht
bis zur möglichen Aufforderung an einen Mitgliedstaat, im Falle der Feststellung eines be-
sonders schwerwiegenden Verstoßes gegen die im SWP festgelegten haushaltspolitischen
Verpflichtungen, eine überarbeitete Übersicht über die Haushaltsplanung vorzulegen.94

Vorgesehen ist auch die Empfehlung makroökonomischer Anpassungsprogramme im Fal-
le von Finanzhilfeersuchen von Mitgliedstaaten.95

Ist gemäß Art. 126 Abs. 6 AEUV ein übermäßiges Defizit gegeben, so legt der betreffende
Mitgliedstaat ein Wirtschaftspartnerschaftsprogramm zur Weiterentwicklung seines natio-
nalen Reformprogramms und seines Stabilitätsprogramms vor.96

Der Haushaltszeitplan im Rahmen des „Europäischen Semesters“ wird weiter präzisiert
und gestrafft: Die Mitgliedstaaten legen vorzugsweise bis zum 15. April und spätestens
am 30. April ihre nationale mittelfristige Finanzplanung im Einklang mit ihrem mittelfris-
tigen Haushaltsrahmen vor. Der Haushaltsplanentwurf für das Folgejahr wird spätestens
am 15. Oktober veröffentlicht, der Haushalt spätestens am 31. Dezember verabschiedet
oder festgelegt.97

In der Literatur wurden die „Twopack“- Verordnungen als „erheblicher Eingriff in die
Haushaltshoheit der Mitgliedstaaten und vor allem der nationalen Parlamente“ kriti-
siert.98

Der Fiskalpakt (Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts-
und Währungsunion, „fiscal compact“) greift viele der zuvor im „Sixpack“ getroffenen
Regelungen auf, ergänzt, erweitert und verschärft sie.
Die Eile, mit welcher dieses völkerrechtliche Abkommen als begleitendes Unionsrecht ab-
geschlossen worden ist, verdeutlichte die Dringlichkeit wirksamerer Maßnahmen: Nach
einer deutsch-französischen Vorakkordierung am 5.12.2011 wurde vier Tage später, am
9.12.2011, eine politische Einigung der Staats- und Regierungschefs der Euro-Staaten er-
zielt. Am 2. März konnte bereits der Fiskalvertrag durch 25 Mitgliedstaaten (Großbritan-
nien und Tschechien beteiligten sich nicht daran) unterzeichnet werden. Der Vertrag ist
am 1.1.2013 in Kraft getreten.
Schon sprachlich heben sich die Formulierungen des Fiskalpakts von den Regelungen der
Vergangenheit ab. Gemäß Art. 126 Abs. 1 AEUV „vermeiden die Mitgliedstaaten übermä-
ßige öffentliche Defizite“. Art. 3 Abs. 1 a) des Fiskalpakts gibt hingegen viel stringenter
Folgendes vor: „Der gesamtstaatliche Haushalt einer Vertragspartei ist ausgeglichen oder
weist einen Überschuss auf.“
Auch der Fiskalpakt erkennt an, dass das Ziel des Haushaltsausgleichs bzw. des Haus-
haltsüberschusses nicht ein punktuelles, jederzeit realisierbares sein kann, sondern nur

92 VO (EU) Nr. 472/2013 sowie VO (EU) Nr. 473/2013.
93 Vgl. Europäische Kommission, Memo/13/457, 27.5.2013.
94 Art. 7 Abs. 2 VO (EU) Nr. 473/2013.
95 Art. 7 VO (EU) Nr. 472/2013.
96 Art. 9 VO (EU) Nr. 473/2013.
97 Vgl. im Detail Art. 4 VO (EU) Nr. 473/2013. Vgl. auch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 877/2013

der Kommission vom 27.6.2013.
98 Vgl. von der Groeben/Schwarze/Hatje/Hamer Unionsrecht AEUV Art. 126 Rn. 49.

§ 11  Das Unionsrecht der repressiven Haushaltskontrolle11

582 Hilpold

56

57

58

59

60

61



mittelfristig zu realisieren ist und konjunktur- bzw. investitionsbedingte Abweichungen
zulassen muss (Tappe →  § 9 Rn. 61 ff.). In diesem Sinne bestätigt der Fiskalpakt das In-
stitut der mittelfristigen Haushaltsziele, schränkt aber im Vergleich zum SWP die maxi-
male Abweichung nach unten grundsätzlich auf 0,5 % des BIP ein,99 während der SWP
noch eine maximale Abweichung von 1 % vorsah. Wenn allerdings der Schuldenstand er-
heblich unter 60 % liegt und die Risiken für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen
Finanzen gering sind, so wird eine Abweichung von bis zu 1 % toleriert.100

Eine Abweichung von den mittelfristigen Haushaltszielen ist nur bei Vorliegen „außerge-
wöhnlicher Umstände“ zulässig,101 die als „außergewöhnliches Ereignis“ definiert wer-
den, „das sich der Kontrolle der betreffenden Vertragspartei entzieht und erhebliche Aus-
wirkungen auf die Lage der öffentlichen Finanzen hat, oder ein schwerer Konjunkturab-
schwung im Sinne des geänderten Stabilitäts- und Wachstumspakts, vorausgesetzt, die
vorübergehende Abweichung der betreffenden Vertragspartei gefährdet nicht die mittel-
fristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ (Ausnahmeklausel, safeguard clause).102

Gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. e Fiskalpakt lösen erhebliche Abweichungen vom mittelfristigen
Haushaltsziel oder dem dorthin führenden Anpassungspfad automatisch einen Korrektur-
mechanismus aus. „Dieser Mechanismus schließt die Verpflichtung der betreffenden Ver-
tragspartei ein, zur Korrektur der Abweichungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums
Maßnahmen zu treffen.“ Die „erhebliche Abweichung“ wird in Art. 6 Abs. 3 VO (EG)
Nr. 1466/97 sowie im Verhaltenskodex zum SWP103 näher definiert und konkretisiert
(Tappe →  § 9 Rn. 65): Diese Einschätzung ist Ergebnis einer Gesamtbewertung, wobei
insbesondere folgende Kriterien herangezogen werden:

n -eine Abweichung in einem Jahr von mindestens 0,5 % des BIP oder in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren im Durchschnitt mindestens 0,25 % des BIP jährlich;

n -eine Ausgabenentwicklung (ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maß-
nahmen) mit einer Gesamtausgabenwirkung auf den Haushaltssaldo von mindestens
0,5 % des BIP in einem Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Bereits mit dem Sixpack war versucht worden, die bei Verletzung der Stabilitätskriterien
vorgesehenen Sanktionen quasi-automatisch zur Anwendung zu bringen, insbesondere
aber, den Sanktionsmechanismus soweit wie möglich aus dem politisch-diskretionären
Entscheidungsraum herauszunehmen, was über die Einführung des Prinzips der umge-
kehrten Mehrheiten geschehen sollte. Dies ist für spätere Abschnitte des Defizitverfahrens
auch gelungen, nicht jedoch für die Feststellung des übermäßigen Defizits selbst. Diesem
Manko wurde nun durch Art. 7 des Fiskalpakts abgeholfen (Tappe →  § 9 Rn. 73 ff.). Da-
nach verpflichten sich die Euro-Mitgliedstaaten, Empfehlungen der Kommission zur Fest-
stellung eines übermäßigen Defizits zu unterstützen. Die Verpflichtung der EU-Mitglied-
staaten zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten im Rat erscheint zwar nicht unpro-
blematisch, doch wird auch hier ein politisches Zeichen gesetzt.

99 Vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a Fiskalpakt. Vgl. Wutscher in Blanke/Mangiameli, Supplement to EMU: Fiscal
Union, Rn. 26, die darauf verweist, dass für Art. 3. Abs. 1 des Fiskalpakts Art. 115 Abs. 2 des deut-
schen Grundgesetzes Pate gestanden hat, der ein noch strikteres Limit von 0,35 % als Verschuldungs-
grenze vorsieht.

100 Art. 3 Abs. 1 lit. a Fiskalpakt.
101 Zur Ausnahmeklausel s. Art. 3 Abs. 1 lit. c Fiskalpakt sowie Art. 5 Abs. 1 UAbs. 9 VO (EG)

1466/1997 und Art. 3 Abs. 5 und Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1467/1997.
102 Art. 3 Abs. 3 lit. b Fiskalpakt.
103 Code of Conduct of the Stability and Growth Pact vom 15.5.2017.
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Was das Schuldenkriterium anbelangt, so wird die bereits mit dem Sixpack (VO (EU)
Nr. 1177/2011) eingeführte Verpflichtung, den über 60 % des BIP hinausgehenden Schul-
denstand jährlich um 5 % zu verringern, nur wiederholt.104

Neu ist auch – und darin wird vielfach die wichtigste Reformmaßnahme gesehen – dass
die Stabilitätskriterien nach Art. 3 Abs. 1 des Fiskalpaktes (verstärktes Defizitkriterium
und Schuldenstandskriterium) im nationalen Recht der Mitgliedstaaten in qualifizierter
Form zu verankern sind. Die ursprünglich – insbesondere von Deutschland – erhobene
Forderung, wonach diese „goldene Bilanzregel“ im Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten
verankert werden sollte, musste fallen gelassen werden, da dies rechtstechnisch nicht in al-
len Verfassungsordnungen möglich gewesen wäre. An der Verpflichtung, eine bestmögli-
che Absicherung dieser Bilanzregel zu garantieren, kann nach Maßgabe der Formulierung
der einschlägigen Bestimmung aber kein Zweifel bestehen. So sind diese Regelungen im
einzelstaatlichen Recht der Vertragsparteien in Form von Bestimmungen einzuführen, die
„verbindlicher und dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit Verfassungsrang“. Alternativ
dazu kann deren vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen Haus-
haltsverfahren aber auch „auf andere Weise garantiert“ werden. Die Einführung dieser
Regeln hat innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Fiskalpaktes zu erfolgen.
Es wird auch versucht, die Kontrolle auf die nationale Ebene zu verlagern, und zwar über
die Einführung von Korrekturmechanismen für den Fall der erheblichen Abweichung vom
mittelfristigen Ziel oder dem dorthin führenden Anpassungspfad. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass eine fortdauernde supranationale Kontrolle und Steuerung
der Haushaltsprozesse national zu Widerständen führen muss, worunter nicht nur die Ef-
fektivität dieser Mechanismen leiden würde, sondern die politische Kohäsion in der EU
insgesamt.
In Einklang dazu steht die Regelung, wonach das diesbezügliche Kontrollverfahren auf
die Frage beschränkt wird, ob die „goldene Bilanzregel“ in der von Art. 3 Abs. 2 des Sta-
bilitätspakts vorgesehenen Form eingeführt worden ist oder nicht. Ihre tatsächliche Ein-
haltung wird hingegen nicht geprüft. Für die genannte Kontrolle ist ein gesondertes Ver-
tragsverletzungsverfahren vorgesehen, in dessen Rahmen sich die einzelnen Vertragspar-
teien unter Berufung auf den Prüfbericht der Kommission oder auch unabhängig davon
an den EuGH wenden können. Dieser kann gegen die säumige Vertragspartei einen Pau-
schalbetrag oder ein Zwangsgeld im Ausmaß von maximal 0,1 % des BIP verhängen.
Was die Einhaltung der konkret eingeführten Bilanzregel anbelangt, so ist davon auszuge-
hen, dass in jedem Mitgliedstaat – gerade aufgrund des qualitativen Anspruchs an die nor-
mative Regelung – hinreichende Instrumente zur Verfügung stehen müssen. Darüber hi-
naus steht es jeder Vertragspartei frei, die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Fiskal-
pakt mithilfe völkervertraglicher Verfahren einzufordern.

Abschließende Bemerkungen
Wie gezeigt, ist im Bereich des „zweiten Standbeins“ der WWU, der Wirtschaftspolitik,
ein vielfach geschichtetes System an EU-rechtlichen Regelungen insbesondere im Gebiet
des Haushaltsrecht geschaffen worden, das diesen Sektor zwar formal weiter im mitglied-
staatlichen Souveränitätsbereich belässt, tatsächlich aber schon von zahlreiche Koordinie-
rungs- und Harmonisierungsansätzen geprägt ist und auch vielfältige Instrumente der Re-
pression vorsieht, die die Einhaltung dieser Regeln garantieren sollen.
Gezeigt wurde, dass eine punktgenaue, ausnahmslose Einhaltung von – schon in der Sub-
stanz nicht unumstrittenen – Haushaltskriterien (Defizitkriterium und Schuldenstand)

V.

104 Art. 4 des Fiskalpakts sowie Art. 2 Abs. 1 a VO (EG) Nr. 1467/1997 idF VO (EU) Nr. 1177/2011.
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nicht realistisch ist und nicht der Tatsache Rechnung trägt, dass der Betrachtungszeitraum
von einem Haushaltsjahr zu einengend ist, da damit weder ein Konjunkturzyklus noch In-
vestitionsfolgewirkungen berücksichtigt werden können. Die 2005 eingeführten – und mit
dem „Sixpack“ und dem „Fiskalpakt“ weiter konkretisierten – mittelfristigen Haushalts-
ziele haben die Voraussetzungen für eine wirtschafts- und damit realitätsnähere haushalts-
politische Steuerung geschaffen.
Regeltreue setzt im Allgemeinen das Vorhandensein von repressiven Verfahren voraus.
Dabei ist einmal zu berücksichtigen, dass der Begriff der „Repression“ im internationalen
Recht sehr weit definiert wird und auch „indirekten“, „politischen“ Zwang über Soft-
Law-Instrumente mitumfassen kann.105 Insbesondere aber wenn repressive Verfahren ieS,
also sanktionsbewehrte Instrumente im traditionellen Sinne, zum Einsatz kommen, treten
entsprechende Maßnahmen in Konflikt mit den mitgliedstaatlichen Souveränitätsvorbe-
halten, die die Vergemeinschaftung der Wirtschaftspolitik gerade verhindert haben. Die-
sen Vorbehalten, aber auch der weitreichenden ökonomischen Unbestimmtheit der Mate-
rie Rechnung tragend, ist ein erheblicher diskretionärer Spielraum für die Aktivierung des
Repressionsinstrumentariums geschaffen worden, der sich auch in einem Ausschluss einer
gerichtlichen Überprüfbarkeit der diesbezüglichen Ratsentscheidungen gemäß Art. 126
Abs. 10 AEUV niederschlägt. Die wohl zu extensive Wahrnehmung dieses Spielraums im
Jahr 2004 durch die „starken“ Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich hat im Kon-
text der Zuspitzung der nachfolgenden großen Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr
2011 zu einer Zurückdrängung der politischen, diskretionären Komponente und zur Stär-
kung des „objektiven“, „technischen“ Ansatzes mit einer Aufwertung der Rolle der
Europäischen Kommission und einer Einschränkung des Spielraums für den Rat geführt.
Der fehlende einstimmige Konsens für diese Maßnahmen in all ihren Details bei gleichzei-
tiger Dringlichkeit ihrer Durchführung hat zur Schaffung paralleler Strukturen geführt,
die insgesamt zwar die haushaltspolitische Disziplin festigen konnten, allerdings auch ein
äußerst intransparentes System geschaffen haben.
Nicht zuletzt ist auch zu berücksichtigen, dass das in diesem Kapitel dargestellte Kontroll-
und Repressionsinstrumentarium zumindest implizit auf der Vorstellung einer weitgehend
punktgenauen und zeitnahen Messbarkeit und Prognostizierbarkeit konjunktureller Ent-
wicklungen beruht, die wiederum den Handlungsempfehlungen der Union zugrunde ge-
legt werden.106 Diese Vorstellung hat sich aber wiederholt als Illusion erwiesen.
Die Corona-Pandemie hat zu einer Aussetzung der haushaltsrechtlichen Schranken ge-
führt. Die Kosten der Pandemie sind noch nicht absehbar, ebenso wenig die definitiven
haushaltswirksamen Belastungen. In ihrem jüngsten Bericht zum „Maßnahmenpaket Eu-
ropäisches Semester“ hat die Europäische Kommission darauf hingewiesen, dass die Aus-
nahmeklausel aktiviert worden sei und deshalb keine Defizitverfahren geführt würden.107

Das im April 2020 initiierte Verfahren gegen Rumänien ruht. Dennoch überprüft die Eu-
ropäische Kommission weiter, ob die getroffenen Maßnahmen vorübergehender Natur
sind bzw. ob entsprechende Ausgleichsmaßnahmen für die Zukunft geplant sind. Diesbe-
züglich hat die Europäische Kommission in Bezug auf die Haushaltspläne von Frankreich,
Italien, Litauen und der Slowakei Bedenken geäußert.
Gegenwärtig werden neue Formen der Solidarität angedacht, insbesondere über den „Re-
covery-Fund“.108 Ob nach der Überwindung der Corona-Krise das vorherige – mehr

105 Vgl. Hilpold in Reinisch ua, S. 185 ff.
106 Vgl. Claeys Bruegel Policy Contribution Nr. 28 (2017), 13.
107 Vgl. Europäische Kommission, European Semester Autumn Package: Supporting a sustainable and in-

clusive recovery amid high uncertainty, Press release, 18.11.2020.
108 Vgl. Steinmair in FS Neisser.
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schlecht als recht funktionierende – Modell, das Haushaltsdisziplin über Regeln und re-
pressive Maßnahmen, den Ausschluss von solidarischer Haftung und das Wirken der
Marktmechanismen über eine Verteuerung der Kreditaufnahme bei Verletzung des Haus-
haltsdisziplin bewirken wollte, wiederherstellen kann, ist gegenwärtig noch völlig offen.
Wiederholt beklagt wurde in der Vergangenheit der relative geringe Einfluss des Europä-
ischen Parlaments auf die Gestaltung der „Europäischen Wirtschaftsregierung“, während
die Instrumente dafür mittlerweile vorhanden wären.109 Im Budgetstreit und im Konflikt
um die Corona-Hilfen 2020 hat das Europäische Parlament allerdings deutlich Position
bezogen – für mehr Solidarität und für mehr Rechtsstaatlichkeit. Der Solidarität sind
zwar wirtschaftliche Grenzen gesetzt, aber in einer EU mit Zukunft sind diese Möglich-
keiten auszuloten.110 Für die Garantie der Rechtsstaatlichkeit fallen zwar auch Kosten an,
aber diese sind wohl vergleichsweise vernachlässigbar. Und damit kann es keine Entschul-
digung geben, Rechtsstaatlichkeit – in diesem Bereich – und generell (in Bezug auf alle
Mitgliedstaaten!) – unbedingt einzufordern!111

109 Vgl. nur De Witte in Hofmann et al., S. 123.
110 Vgl. Hilpold LIEI (2015), 209 ff., ders. YeL (2015), 257 und ders. EuR (2016), 373.
111 Vgl. Hilpold in FS Neisser.
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